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Zeichen Ihrer Nachricht: II G 
Umgang mit dem sog. „Herrenberg-Urteil“  

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Wedl-Wilson, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kühne, 
 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 15. Juli 2024 an Herrn Ritter, das an die 

für die Statusfeststellung zuständige Grundsatzabteilung zur Antwort 

weitergeleitet wurde. 

 

In Ihrem Schreiben vom 10. Juni 2024 und in unserem Gespräch am      

28. Juni 2024 haben Sie die Auswirkungen und Herausforderungen, die 

sich aus dem „Herrenberger Urteil“ für die Berliner Musikschulen, 

Jugendkunstschulen und Volkshochschulen ergeben, anschaulich 

dargestellt.  

 

Mit dem aktuellen Schreiben informieren Sie uns, dass Ihnen hinsichtlich 

der Aufrechterhaltung des Betriebs der oben genannten Einrichtungen 

empfohlen wurde, für die weit über 6.000 Honorarkräfte Anträge auf 

Statusfeststellung bei der Clearingstelle zu stellen, um möglichen 

strafrechtlichen Vorwürfen entgegenzuwirken. 

 

Wie auch Sie wollen wir unseren konstruktiven fachlichen Austausch 

fortsetzen und sind bereit, etwaige Fragen Ihrerseits bilateral zu klären. 
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Unter Berücksichtigung Ihrer Zusage, mit Nachdruck an einer Lösung für den Betrieb der 

Berliner Musikschulen, Jugendkunstschulen und Volkshochschulen zu arbeiten, die den 

Vorgaben des BSG-Urteils entspricht, und auch mit Blick auf den vom BMAS angestoßenen 

Prozess sehen wir zur Zeit vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen keine Notwendigkeit, in 

allen Einzelfällen Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle einzuleiten. 

 

Wir bedanken uns für die Information. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Dana Matlok 


